
10. Juni 2026
Bürgerversammlung

Kommunale Finanzen & 
Städtischer Haushalt



Agenda

1) Begrüßung durch Stadtverordnetenvorsteher Marius 
Schwabe

2) Einführung durch Bürgermeister Dr. Alexander Krey

3) Bericht zu den Leistungen einer Stadt von 
Bürgermeister a.D. und Stadtrat Karl-Christian Schelzke

4) Bericht zur Haushaltssituation durch den Ersten 
Stadtrat und Kämmerer Robert Ahrnt

5) Diskussion und Fragen



Begrüßung durch
Stadtverordneten-
vorsteher Marius Schwabe



Einführung
durch Bürgermeister
Dr. Alexander Krey



„Es reicht“ – Kommunen am Limit



Mühlheim in „bester“ Gesellschaft



Vier von fünf hessische Kommunen mit Defizit

Quelle: www.rechnungshof.hessen.de



Aufgabenlast der Kommunen
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Gesetze auf Bundes- und Landesebene ohne ausreichende Finanzierung der Kommunen, 
welche die Aufgabenerfüllung übernehmen, führen zu einer erdrückenden Last für Städte, 
Gemeinden und Landkreise.



Termin ist bestätigt: 
Donnerstag, 13. August 2026 im Kanzleramt.



Kostenentwicklungen bei Kitas und Schulbetreuung

Kostensteigerungen entstehen einerseits durch den Bedarf an zusätzlichen
Kindertagesstätten (2021 Kita Wilhelm Busch Straße) oder Schulbetreuungen (2019:
Schulbetreuung Markwald-Kids; 2020: Schulbetreuung Rote Warte Kids; 2023:
Schulbetreuung Dietesheimer Kids) und andererseits durch entsprechende
Kostensteigerungen bei den Personalkosten oder inflationsbedingt bei den Sach- und
Dienstleistungen. Ende 2027 geht eine weitere Krippe im Talweg in Betrieb.



Kostenentwicklung bei den Personalkosten 

Die Personalkosten haben sich seit 2021 um knapp 42% erhöht. Tarifsteigerungen

machen einen erheblichen Teil aus, Stellenbewertungen und damit verbundene

Höhergruppierungen aber auch ein Stellenaufwuchs wie bspw. bei der Musikschule

infolge des Herrenberg-Urteils führt zu diesem Anstieg. Dabei stiegt u.a. durch neue

Einrichtungen der Anteil pädagogischer Kräfte über die Jahre an.



Gesetze des Bundes | Recht auf Ganztag

Mit dem am 12. Oktober 2021 in Kraft getretenen „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern 
im Grundschulalter“ (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) wird ab dem Schuljahr 2026/27 
stufenweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter der 
Klassenstufen 1 bis 4 eingeführt.

Der Bund stellt Investitionsmittel und durch geänderte Umsatzsteueranteile zu Gunsten der 
Länder auch Mittel für die Betriebskosten zur Verfügung (insgesamt 2,49 Milliarden Euro für die Jahre 
2026 bis 2029 und dauerhaft 1,3 Milliarden Euro jährlich ab 2030. Das müssen die Länder an die 
Kommunen auszahlen – allerdings gibt es noch keine hessische Regelung dazu.
Für 2026 erhält die Stadt Mühlheim pro Kind 166 Euro (eigene Berechnung) der neuen ersten Klassen –
die Kosten eines Betreuungsplatzes zeigt die Tabelle.

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s4602.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s4602.pdf%27%5D__1741083279773
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl121s4602.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s4602.pdf%27%5D__1741083279773


Bisherige Förderung der Schulbetreuung



Beispiel: Kosten eines Platzes in der Schulbetreuung

Ein Beispiel, die Goethe-Kids: 2025 erzielte die Stadt Mühlheim Einnahmen aus Elternbeiträgen 
iHv 317.407,00 €, die Zuweisungen des Kreises/ Landes betrugen 11.289,20 €. Der Mühlheimer 
Steuerzahler trug ein Defizit von -917.318,79 € (ohne Verwaltungsgemeinkosten inkl. ILV). 

2025 machte das 3.837.739,82 € an Zuschuss für den Betrieb der Mühlheimer 
Schulkindbetreuungen. Zum Vergleich: das geplante Grundsteueraufkommen in 2025 betrug 
8.523.127,62 €. D.h. 2025 wurden rechnerisch etwa 45 % der gesamten Grundsteuereinnahmen 
für die Finanzierung der Schulkindbetreuung verausgabt.



„Die Kommunen tragen mehr als ein Viertel der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur ein 
Siebtel der Steuereinnahmen. Es zeigt sich nun auch in den Kommunalhaushalten, dass die 
Finanzarchitektur in Deutschland völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist.“

„Wir haben es nicht mit einem Einnahmenproblem zu tun, sondern mit einer Ausgabendynamik, die 
durch gesetzliche Entscheidungen vor allem auf Bundesebene verursacht wird. Dabei geht es 
insbesondere um die Kinder- und Jugendhilfe sowie die Eingliederungshilfe und die Hilfe zur Pflege 
mit deutlich zweistelligen Steigerungsraten pro Jahr. Deshalb erwarten wir über die Soforthilfen 
hinaus auch grundlegende Reformen und einen sofortigen Entlastungsschritt aus Berlin.“

Deutscher Landkreistag in einer Pressemitteilung vom 30. September 2025



Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

Die Kreis- und Schulumlage hat sich in den letzten Jahren im Gesamtbetrag um 10 Mio. Euro im Jahr
erhöht. 2021 musste nur die Hälfte von einem Euro aus dem Kommunalen Finanzausgleich an den Kreis
abgeführt werden, 2026 schon fast 60 Cent.
Die Hebesätze entwickeln sich voraussichtlich wie folgt:

2027 2028 2029
Kreisumlage 43,17 43,27 41,89
Schulumlage 18,95 19,09 18,49
Gesamt 62,12 62,36 60,38

Der Landkreis Offenbach finanziert sich maßgeblich über Umlagen. Mit der Schulumlage werden 
die kreiseigenen Schulen finanziert, mit der Kreisumlage alle anderen Aufgaben. Fehlende Mittel 
von Bund und Land gleichen so die kreisangehörigen Kommunen aus.



Fehlende Finanzierung von Bund/Land zum Landkreis
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„Arbeitsmarkt und Option“

„Jugend und Familie“

„Asyl und sonstige soziale Leistungen “
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Fehlende Finanzierungsverantwortung von Bund/Land



Maßnahmen der Stadt Mühlheim am Main



Maßnahmen der Stadt Mühlheim am Main

Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen wurden trotz eines inflationsbedingten 
Kostendrucks von rund 11 % über drei Jahre auf dem Niveau von ca. 17,6 Mio. € stabilisiert. 
Das sind nominale Einsparungen in Höhe von rd. 2,050 Mio. €.

Hier enthalten sind vermiedene Risiken oder Zusatzkosten durch bessere Verträge (z.B. Reinigungs-
Leistungen, Standardisierung oder Prozessverbesserungen). 

465.000 Euro konnten durch Stelleneinsparungen in den letzten Jahren jährlich erzielt werden. Es 
wurden Prozesse verändert und 5 Stellen konnten reduziert werden. Bspw. wurde im gemeinsamen 
Büro von Bürgermeister und Erstem Stadtrat eine ganze Stelle eingespart.

Durch Interkommunale Zusammenarbeit im Thema „Kommunale Wärmeplanung“ mit drei 
anderen Kommunen können 301.500 Euro konsolidiert werden.

Die Aufgabenkritik alle 2 Jahre überprüft die Aufgabenerfüllung nach Pflichtigkeit und Freiwilligkeit 
und hinterfragt die jeweiligen Ausgabenpositionen.



Vortrag von 
Bürgermeister a.D. 
und Stadtrat 
Karl-Christian Schelzke



Was hat die Stadt Mühlheim am 
Main zu leisten? 

Welchen Aufgaben und 
Verpflichtungen muss sie 
nachkommen?

Was erwarten die Bürgerinnen 
und Bürger von ihrer Stadt?



"Belebung des Gemeingeistes und Bürgersinns, 

die Benutzung der schlafenden und falsch 

geleiteten Kräfte und zerstreut liegenden 

Kenntnisse …“

„Zutrauen veredelt den Menschen, ewige 
Vormundschaft hemmt sein Reifen.“
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„Das zahllose Beamtenheer ist eine wahre 

Peitsche Gottes für Deutschland“

Einleitende Gedanken
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Unter kommunaler Selbstverwaltung versteht man das 

verfassungsrechtlich garantierte Recht der Städte, Gemeinden und 

Landkreise, ihre eigenen Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze 

eigenverantwortlich zu regeln. 

Sie ist ein Grundpfeiler der Demokratie, die den Bürgern ermöglicht, 

"von unten nach oben" an Entscheidungen mitzuwirken. 



Art. 28

Den Gemeinden muss das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der 

örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu 

regeln.

Art. 20

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundes-

staat

Sozialer Bundesstaat → Kommunale Daseinsvorsorge

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland



Aufgaben einer Gemeinde

Freiwillige Aufgaben Pflichtaufgaben

• Kommune entscheidet „ob“ & „wie“
• „freiwillige Selbstverwaltungs-

aufgaben“

ohne Weisung weisungsgebunden
• Kommune entscheidet „wie“
• „pflichtige Selbstverwaltungs-

aufgaben

• Staat entscheidet „ob“ & „wie“
• „übertragbare Aufgaben“

Meldewesen
Standesamt
Bauaufsicht
Sozialhilfe
Wohngeld
→ Die Aufgabe wird Bund, bzw. Land 
zugeordnet, die Aufgabenwahr-
nehmung liegt bei den Kommunen

Kindergärten und Schulen (Träger)
Soziale Sicherung
Abwasser
Strom, Gas, Wasser
Bauleitplanung
Feuerwehr
Friedhöfe
u.a.

Kultur
Sportförderung
Vereinsförderung
Jugendpflege
Wirtschaftsförderung
Fremdenverkehr
ÖPNV 
u.a.
→ Die Aufgabenwahrnehmung liegt 
beim Staat. Die Kommune fungiert hier 
lediglich als staatliche Unterbehörde. • Staat entscheidet „ob“ & „wie“

• Kaum von weisungsgebundenen 
Pflichtaufgaben zu trennen

Auftragsangelegenheiten

z.B. Durchführung Bundestagswahl, 
Zivilschutz, BaföG



Ein Aufgabenüberblick in Bildern



Haushalt Mühlheim am Main

Für 2025 Besteht ein Defizit von mehr als 4,7 Mio
Euro, das ausgeglichen werden muss, damit der 
Haushalt genehmigt werden kann.



Stand: JA 2025

Kreisumlage 23.007.991,00

Schulumlage 9.537.049,00

Gewerbesteuerumlage 955.756,97

Heimatumlage 593.934,69

KFA 20.838.757,32

Grundsteuer A 16.718,03

Grundsteuer B 8.523.127,62

Umsatzsteueranteile 1.293.397,41

Einkommensteueranteile 21.972.013,19

Gewerbesteuer 11.430.273,47

Sonstige Steuereinnahmen Hunde Spielapparate 604.572,00

Ertrag 64.678.859,04

Aufwand 34.094.731,66

Es verbleiben 30.584.127,38 47%

Aufstellung von „Zwangsausgaben“ und Einnahmen



Personalkosten für Berufsfeuerwehr 90 Feuerwehrmänner- und 
frauen plus 350.000,00 bis 400.000,00 Euro 1.977.299,00 EUR



Kultur

901.039,00 EUR



Vereinsförderung

https://kgv-forsthausstrasse.de/

160.000,00 EUR



Friedhöfe

313.957,00 EUR



Man könnte viele Beispiele für 

unsinnige Ausgaben nennen, 

aber keines ist treffender als die 

Errichtung einer Friedhofsmauer.

Die, die drinnen sind, können 

sowieso nicht hinaus, und die, 

die draußen sind, wollen       

nicht hinein.
Mark Twain 

(1835 - 1910)  

US-amerikanischer 

Erzähler 



Kitas und Schulbetreuung

21.073.326,00 EUR



Schulen

9.537.049,00 EUR



Sportanlagen, Sporthallen und Kinderspielplätze

1.572.950,00  EUR



Jugendförderung & Wirtschaftsförderung

635.798,00 EUR



Wald, Grünflächen, Naherholungsgebiet

490.909,00EUR



Straßen und Wege



Fachbereiche

Fachbereich I – Allgemeine Dienste: Verantwortlich für Wahlen, Meldeamt, Standesamt, 
Bürger-Service und die Kfz-Zulassungsstelle.

Fachbereich II – Finanzen und Steuern: Zuständig für Stadtkasse, Steuern und Controlling.

Fachbereich III – Bauen, Planen und Immobilien: Koordiniert Hochbau, Stadtentwicklung 
und Liegenschaften. 

Fachbereich IV – Sport, Kultur und Ehrenamt: Betreut Sportstätten, Vereine sowie 
kulturelle Einrichtungen wie Musikschule und Stadtbücherei. 

Fachbereich V – Jugend, Soziales, Integration und Senioren: Anlaufstelle für soziale 
Belange, Kitas und Seniorenarbeit.

Fachbereich VI – Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung: Kümmert sich um Straßen, 
Kanäle, Spielplätze, Grünanlagen und Abfallentsorgung. 

Fachbereich VII – Sicherheit, Ordnung und Verkehr: Verantwortlich für das Ordnungsamt, 
ruhenden/fließenden Verkehr und Katastrophenschutz. 



Entsorgung, Stadtreinigung, Wasserversorgung



Personalkosten

15.763.569,00 EUR ohne Kitas

Gesamtkosten 29.109.538,00 EUR

367,25 Mitarbeitende insgesamt. 
Davon… 
6 Beamte/innen
18 Auszubildende & Praktikant/innen
180 sind Beschäftigte in Kitas



Energieversorgung, Bäder, Wohnen & eine 
Kulturstätte aus einer Hand

Stadtwerke
Wohnbau Mühlheim am Main GmbH
Bürgerhaus GmbH







Bericht durch den 
Ersten Stadtrat 
Robert Ahrnt



Der Jahresabschluss 2025

Der zurückgewiesene Haushalt 2026 und 
der aktuelle Sachstand

Die Grundzüge des 
Haushaltssicherungskonzeptes für die 
Haushalte 2026 bis 2029



Der Jahresabschluss 2025

vom Magistrat
beschlossen

am 11.05.2026



Der Jahresabschluss 2025 – Ergebnisrechnung

Abweichung vom Plan

Achtung:
Im Nachtragshaushalt war ein Defizit geplant,
Welches mit den Rücklagen ausgeglichen werden 
sollte.
Der in die Zukunft vorzutragende Betrag lautet 
daher:

-4.744.204,-€



Der Jahresabschluss 2025 – Ursachen

Die Position der Versorgungsaufwendungen hat sich im Vergleich zur Hochrechnung 
stark verschlechtert (1.856.230,64 € anstelle von 720.220,-€ –Mitteilung vom 16.01.2026). 

Gewerbesteuer: 2,5 Mio. € weniger gegenüber 2024 (Stundungen und 
Gewerbesteuerausfälle haben zugenommen)

Grundsteuer B: weniger gegenüber 2024 (Empfehlung des Finanzministerium war 
deutlich zu niedrig)

Haushaltsaufstellung: Mühlheimer Tradition des „Konsolidierungsbeitrags“ (bis 8%) 
funktioniert nicht mehr (Aufstellung 2026 daher Methode Zero-Base-Budgeting)

weniger Personalkosteneinsparung (Besetzung offener Stellen, weniger Fluktuation)

Der Haushalt 2025 hat wie in den Jahren zuvor mit hohen 
Einsparvorgaben bis zu 8% der Budgets gearbeitet.
Im Gegensatz zum Vorjahr konnten die Budgets nicht eingehalten werden.



Der Ablehnungsgrund HH 2026 

Hinweise zur 
Gemeindehaushalts-
verordnung
vom 27.09.2021

Seite 13 von 76 



Erkenntnis - künftige Haushaltsaufstellungen
werden 4 Monate später stattfinden

Ein absehbares Defizit des laufenden Jahres muss zum Beschlusszeitpunkt der Satzung 
im Plan abgebildet sein.

Der Haushaltsentwurf muss 6 Monate nach Budgetverhandlungen aktuelle Zahlen zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses aufnehmen können.

Der Finanzplanungserlass des Landes ist Ende Oktober bekannt.

Das Kreis- und Schulumlage wird mündlich Ende des Jahres bekannt gegeben.

Die Kommunalaufsicht hat nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, mit Auflagen 
und Bedingungen zu genehmigen. 

Die Finanzverwaltung wird den Haushalt künftig im Herbst aufstellen, 
der Magistrat im Januar feststellen und die 
Stadtverordnetenversammlung im März beschließen. 
(Verstoß gegen HGO)



Welche Deckungslücke ist aktuell zu schließen?

2025 2026 2027 2028 2029 Kommentar

Fehlbetrag
-7.337.751 -3.888.448

hochgerechnetes ordentliches Ergebnis, 
ohne Grundstücksverkäufe, Folgejahre 
müssen ausgeglichen geplant werden

-175.000,-
Versorgungsleistungen nicht richtig geplant

-95.000,-
Ankündigung FB 3: Ordnungsgelder 
kommen nicht wie erwartet

Rücklage 
ordentlich

2.169.712,-
wir dürfen die ordentliche Rücklage zum 
31.12.2024 verwenden 

Rücklage 
außerordentlich 423.834,-

wir müssen die a.o. Rücklage zum 31.12.2023 
verwenden

219.848,-
Rest der a.o. Rücklage zum 31.12.2024 bzgl. 
a.o. RL 2023

Fehlbetrag 2025 -4.744.204,- -1.186.051 -1.186.051 -1.186.051 -1.186.051

?

Controlling 
15.4.

Bekannte Entwicklung



Das Haushaltssicherungskonzept – HSK

Beschluss 
Haushalts-
sicherungs-

konzept

mit Begründung

Anlage 1

HSK in Tabellenform
für 

Kommunalaufsicht
(Formblätter)

Anlage 2

Erläuterungen zum 
HSK

Potenziale & 
Wirkung

Vorlage Anpassung Haushaltsplan 2026 
(mit Tabellen & digitalem Haushaltsplan)



Das Haushaltssicherungskonzept - Eckpunkte

Senkung der Ausgaben

• Streichung von Angeboten
• Einsparungen durch Verwaltungsorganisation
• Geänderte Konzepte für Kitas
• Einsparungen im Bereich Informationstechnologie

Erhöhung der Einnahmen

• Grundsteuer – Anhebung auf 1.450 % 2026 und 1.600 % ab 2027 ff.
• Gewerbesteuer – Anhebung auf 400 %
• Andere Gebührensatzungen (Friedhofsgebühren, Musikschule, 

Schulbetreuung Kitas etc.)
• Freiwillige Leistungen für Sport, Kultur, Vereine, 

Institutionen teilweise begrenzen (Schließkosten für Hallen)
• Beiträge aus dem Stadtkonzern

Der Magistrat hat das 
Haushaltssicherungskonzept  

kürzlich beschlossen und an die 
Stadtverordnetenversammlung 

zur Beratung  und 
Beschlussfassung 

weitergegeben. 

Volumen 2026 ca. 6,5 Mio.€
Volumen 2027 ca. 8,4 Mio.€ 
Volumen 2028 ca. 9,0 Mio.€
Volumen 2029 ca. 9,5 Mio.€ 



Das Haushaltssicherungskonzept -
die mittelfristige Wirkung

2027 ca. 7,2 Mio. €

2028 ca. 7,1 Mio. €

2029 ca. 7,1 Mio. €

Finanzvolumen durch Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung

(ohne beschriebene Verwaltungseinsparungen)

mittelfristige Wirkung HSK 27 / 28 / 29 : 21,4 Mio. €

Mehrausgaben HSK 27/28/29 :  Personalaufwand 6,2 Mio. €

Mindereinnahmen HSK 27/28/29 :  Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen      8,9 Mio. €

Mindereinnahmen 26/28/29 durch aktuelle Steuerschätzung Mai 2026: 2,5 Mio. €



Haushalt 2026 neu –
Finanzielle Entwicklung Kinderbetreuung

Verdopplung der Kosten zwischen 2018 und 2028 (10 Jahre)

Erwartete Einnahmen 
Schulkindbetreuung müssen stark 

nach unten korrigiert werden



Grundsteuer B - aktuell

Grundsteuerreform: Mit der Grundsteuerreform hat das Finanzministerium 
Hebesätze empfohlen, die aufkommensneutral für die Kommunen sein sollten. Der 
Hebesatz 983 war nicht aufkommensneutral-

Grundsteuer = statische Steuer: Sie muss regelmäßig an die Inflation angepasst 
werden (parallel zu den Ausgaben).

Hebesatz / Pro-Kopf-Aufkommen: Grundsteuer zahlen alle Einwohner – das Pro-
Kopf-Aufkommen ist daher die bessere Vergleichszahl.



Grundsteuer B - neu

Der Hebesatz von 1.600 % bedeutet statistisch rund 475,-€ pro Einwohner und Jahr.
(von Rang 3 auf Rang 12 von 13 Landkreiskommunen)



Gewerbesteuer

Der Nivellierungshebesatz bei der Gewerbesteuer liegt bei 381 Punkten. Die Stadt verliert 
bereits jetzt Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, da ihr Hebesatz bei 380 Punkten 
liegt. 

Sinnvoll wäre ei9ne Anhebung auf 400 Punkte. Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften wird die gezahlte Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von etwa 
400% nahezu vollständig auf die Einkommenssteuer angerechnet. Dies bedeutet, dass einige 
Unternehmen bis zu diesem Wert keine zusätzliche steuerliche Mehrbelastung im Vergleich zu 
Standorten mit niedrigeren Hebesätzen erfahren. 

Die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 400 % bringt einen Mehrertrag von rund 663.000,-€.



Beitrag des Stadtkonzerns

Stadtwerke Wohnbau Bürgerhaus
GmbH

AUR
Wasser- und 

Abwasserverband 
Untere Rodau

KVG
Kreisverkehrs-

gesellschaft

Stadt Mühlheim 
am Main

Kreis
OF

div.

div.

div.

div.

zu großen Teilen
umlagefinanziert

durch Stadt finanziertEigenkapitalEigenkapital

Eigenkapitalverzinsung

Hopper
ersetzt Stadtbus



Haushalt 2026 neu – Kreis- und Schulumlage

aus der Präsentation 
des Kreiskämmerers 
vom November 2025



Wie weiter?

Im nächsten Haupt- und Finanzausschuss werden das Haushaltssicherungskonzept, der 
aktualisierte Haushaltsplan und damit einhergehende Einzelbeschlüsse beraten.

Die Situation wechselnder Mehrheiten ist für alle Mühlheimer Stadtverordneten neu und 
ungewohnt.

Ohne feste Mehrheiten entscheidet jede Fraktion selbst: „Bin ich in Verantwortung oder 
in der Opposition?“

Gemeinsame Verantwortung in der Stadtverordnetenversammlung gedeiht bei sachlicher 
Auseinandersetzung und persönlichem Respekt.

Ich erwarte am 25. Juni eine Zustimmung der 
Stadtverordnetenversammlung zum HH 2026 und zum 
Haushaltssicherungskonzept.



Kontakt

Stadtverwaltung Mühlheim am Main
Friedensstraße 20
63165 Mühlheim am Main


